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KITA VIII - Verständnis Wortlaut und Umsetzung des Kita-Gesetzes im Land 
Brandenburg II 
 
 
Grundsätzlich obliegt den Eltern entsprechend Artikel 6 Grundgesetz und ähnlich 
auch in der Landesverfassung formuliert, das originäre Recht auf die Festlegung der 
Pflege und Erziehung ihrer Kinder als das natürliche Recht der Eltern, ohne dass 
ihnen der Staat in diesen Fragen im Großen und Ganzen reinreden kann. Es sei 
denn aus der Vernachlässigung von Kindern erfolgt eine Kindswohlgefährdung. In 
Ansehung dieses Grundsatzes, dass erst einmal allein die Eltern darüber entschei-
den, wie sie ihre Kinder erziehen und solange sie dies in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen tun, haben Eltern das Alleinentscheidungsrecht, insbesondere 
über die Erziehung und Unterbringung ihrer Kinder. Nunmehr gibt es im Land Bran-
denburg an verschiedenen Stellen Streit, Diskurs und Auseinandersetzungen, ob im 
Rahmen des Kita-Gesetzes die öffentlichen Träger der Jugendhilfe, d.h. die Land-
kreise und im gleichen Atemzug auch die Gemeinden als die umsetzenden Gebiets-
körperschaften den Eltern vorschreiben können, in welcher Ganztageseinrichtung sie 
ihre Kinder unterbringen. In einigen Gemeinden versteigen sich Gemeinden und Mit-
arbeiter von Gemeinden dazu, den Eltern vorzuschreiben, dass sie ihre Kinder in ei-
ne ganz bestimmte Kita zu bringen haben, selbst wenn Eltern das aus grundsätzli-
chen Erwägungen heraus, wie Glaubensfragen, unterschiedliche Auffassung zu Er-
ziehungskonzepten oder gesundheitlichen Gründen, die im Kind begründet liegen, 
ablehnen. Der § 24, Absatz 3, Satz 3 des SGB VIII  sagt aus, dass Kinder bei beson-
derem Bedarf oder ergänzend auch in der Kindertagespflege gefördert, d.h. unterge-
bracht werden können. Hier stellt sich die Frage, was unter „besonderem Bedarf“ zu 
verstehen ist und wer hier definiert, was „besonderer Bedarf“ ist. Im Grunde genom-
men stellt sich die Frage, ob hier ein „Gummi-Paragraph“ aufgebaut worden ist, der 
es staatlichen oder kommunalen Einrichtungen erlaubt, Eltern über diesen Umweg 
vorzuschreiben, wie sie ihre Kinder unterzubringen und zu erziehen haben. 
 
 
 
 
 



Aus diesem Grunde frage ich die Landesregierung: 
 
1) Was bedeutet ein „besonderer Bedarf“ eines Kindes, der einen Rechtsanspruch 

auf die Unterbringung in der Kindertagespflege (Tagesmütter) gründet oder er-
zeugt? 

2) Wer ist berechtigt einen sogenannten „besonderen Bedarf“ festzustellen? Auf 
welcher Rechtsgrundlage wird ein solcher „besonderer Bedarf“ festgestellt? Kann 
ein persönlicher Grund, der in der Familie, bei den Eltern begründet ist, einen 
„besonderen Bedarf“ darstellen oder begründen? 

3) Kann ein persönlicher Grund, der im Alter, im Charakter, im Gesundheitszustand 
oder im Entwicklungsstand des Kindes liegt, einen „besonderen Bedarf“ darstel-
len oder begründen? 

4) Kann ein familiärer Grund, der in der Berufstätigkeit oder der Struktur einer Fami-
lie liegt, „besonderen Bedarf“ für einen Rechtsanspruch, für die Unterbringung ei-
nes Kindes bei einer Tagesmutter darstellen oder begründen? 

5) Kann ein familiärer Grund, der in der persönlichen Entwicklung, Gesundheit, in 
einem notwendigen pädagogischen Bedarf eines Kindes liegt, einen „besonderen 
Bedarf“, d.h. einen Rechtsanspruch für eine Unterbringung bei einer Tagesmutter 
darstellen oder begründen? 

6) Liegt ein sogenannter „besonderer Bedarf“, wie in § 24, Abs. 3, Satz 3, SGB VIII 
formuliert, z.B. dann vor, wenn Eltern ein bestimmtes pädagogisches Konzept 
wünschen und das pädagogische Konzept, das der jeweilige Träger der Öffentli-
chen Jugendhilfe oder der Gemeinde vorhalten (religiös, kulturell oder pädago-
gisch begründet), nicht gewünscht ist? 

7) Wer entscheidet letztendlich, ob eine „besondere Bedarfslage“ aufgrund persönli-
cher familiärer bei den Eltern oder bei dem Kind vorliegenden Bedarfslage vor-
liegt, aufgrund der Gruppensituation der entsprechenden Kita oder aufgrund von 
Schwierigkeiten des Kindes mit dem entsprechenden pädagogischen Konzept 
und den vorliegenden Rahmenbedingungen? 

8) Können Eltern gezwungen werden, ihr Kind entgegen ihren Wünschen, Hoffnun-
gen, Forderungen und entgegen der gesundheitlichen und/oder pädagogischen 
Notwendigkeit ihres Kindes in einer Kita unterzubringen, wenn alternativ die Mög-
lichkeit für die Unterbringung bei einer Tagesmutter bestünde? 

9) Wer entscheidet letztendlich darüber, wo das Kind untergebracht wird? Die Öf-
fentliche Jugendhilfe oder die Eltern? 

10) Welche Rolle spielen öffentliche Gutachten, insbesondere ärztliche Atteste? Kann 
die Öffentliche Jugendhilfe oder eine Gemeinde ein ärztliches Attest, das eine 
entsprechende Unterbringung aus medizinischer Sicht befürwortet, durch Mitar-
beiter in Verwaltungen, die grundsätzlich keinen medizinischen Sachverstand ha-
ben dürften, in Frage stellen und sogar aushebeln und ad absurdum führen? 

11) Kann der Träger der Öffentlichen Jugendhilfe Eltern zwingen, ihr Kind von einem 
Psychologen begutachten zu lassen, der das Kind grundsätzlich nicht kennt? 
Wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage kann ein derartiger Zwang der Begutach-
tung begründet werden? 

12) Hat das Attest des das Kind kennende und betreuenden Kinderarztes eine höhe-
re Bedeutung, als ein externes Gutachten einer/eines Einrichtung/Arztes, die/der 
das Kind nicht kennt? 

13) Welche Anforderungen sind an ein externes Gutachten zur Feststellung oder dem 
Ausschluss eines besonderen Bedarfs eines Kindes zu stellen? Reicht ein Gut-
achten nach Aktenlage? 


